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Beschluss des Schulrates Nr. 44 vom 21.06.2024 
Organisations Mittagspause und Verpflegung Schuljahr 2024/2025 

 
 

 

Im Jahr 2024, am Freitag, 21.06.2024 hat sich der Schulrat der Landesberufsschule „Johannes 

Gutenberg“ Bozen um 16.25 Uhr im Raum 2.12 eingefunden. 

 

 

 

MITGLIEDER  anwesend 
abwesen

d 

Edit Meraner - Vorsitzende Schulführungskraft X  

Bettina Cagol Vertreter*in der Lehrpersonen X  

Florian Pörnbacher Vertreter*in der Lehrpersonen X  

Gerold Thaler Vertreter*in der Lehrpersonen X  

Monika Venturini Vertreter*in der Lehrpersonen x  

Timo Kompatscher Schülervertreter  X 

Philip Obwexer Schülervertreter  X 

Claudia Matzneller Vertretung des 

Verwaltungspersonals 

 X 

Monika Federer (ohne Stimmrecht) Kooptiertes Mitglied X  

 

 
Nach Einsichtnahme 

− in Art. 1/bis des Landesgesetzes vom 12.11.1992, Nr. 40 (Ordnung der Berufsbildung), in 

geltender Fassung; 

− in Art. 5 des Landesgesetzes vom 24.09.2010, Nr. 11 (die Oberstufe des Bildungssystems des 

Landes Südtirol), in geltender Fassung; 

− in das Dekret des Landeshauptmannes vom 16.08.2018, Nr. 22 (Durchführungsverordnung über 

die Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung) und insbesondere in Art. 

17; 

− in Art. 1/ter, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33 und Art. 34 des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 

17 (Regelung des Verwaltungsverfahrens), in geltender Fassung 

Beschluss vom 7.4.2020 Nr. 240 – Richtlinien für die gewährung der Förderungen zur Entwicklung 

der Berufsbildung 
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Festgestellt, 

 

dass der Schulrat beschlussfähig ist 

 

dass das Beschaffungsamt der Bildungsdirektion eine INTERESSENSBEKUNDUNG ZUR TEILNAHME 

AN DER MARKTERHEBUNG Verköstigung der Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule für 

Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“ Bozen im Schuljahr 2024/2025“ veröffentlicht hat 

dass sich ein Interessent gemeldet hat: Ristosel, ARMA Centrum - via Luigi Galvani, 3 – Bolzano der 

A.R.M.A. S.r.l 

 

 

festgestellt, dass, 

 

Frau Federer und Frau Meraner den Weg von der Schule (Eingangshalle) bis zur Mensa 

(Eingangshalle) abgegangen sind. Gehzeit: ca. 18 Minuten (für eine Strecke). Wartezeiten in den 

Stoßzeiten (ohne Schüler) lt. Auskunft des Betreibers ca. 10 Minuten; 

 

die Ristosel, ARMA Centrum - via Luigi Galvani, 3 – Bolzano der A.R.M.A. S.r.l. zu weit von der 

Landesberufsschule für Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“ entfernt ist, da die Gehzeit zu 

Fuß bei normalen Bedingungen eine Zeit von ca. 18 Minuten pro Weg in Anspruch nimmt. Bei 

schlechten Bedingungen (Regen, Schnee, Kälte, Nebel usw.) könnte sich die Gehzeit verlängern. 

Schüler*innen mit Beeinträchtigungen benötigen zusätzliche Zeit. Die Mittagspause müsste von 

heute 50 Minuten um ca. 30 bis 35 Minuten verlängert werden: Gehweg, Wartezeit in Stoßzeiten 

(normale Wartezeit + Wartezeit bei Schülerandrang), Zeit zum Essen (ca. 20 Minuten), Pufferzeit 

(10 Minuten); 

 

bei einer Verschiebung der Mittagspause nach hinten die Unterrichtsqualität durch den späteren 

Unterrichtsbeginn am Nachmittag beeinträchtigt wird.; 

 

die Schüler*innen für den Nachhauseweg spätere Busse nehmen müssen und entsprechend später 

nach Hause kommen. Die Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel müssen im Einzelnen 

geprüft werden. Mehr Schüler*innen würden im Winter erst bei Finsternis nach Hause kommen. 

Schüler*innen, die nicht den Mensadienst in Anspruch nehmen, müssten länger auf den 

Unterrichtsbeginn am Nachmittag warten; 

 

bei Zuspätkommen der Schüler*innen im Unterricht, weil diese mehr Zeit für den Gehweg 

benötigen oder länger auf das Essen warten müssen, der Unterricht gestört wird und die 

Unterrichtsqualität beeinträchtigt wird 

 
BESCHLIESST DER SCHULRAT 

 

nach Einsicht in die gesetzlichen Betimmungen die Interessenbekundung zur Teilnahme an der 

Markterhebung Verköstigung der Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule für Handel 

und Grafik „Johannes Gutenberg“ Bozen im Schuljahr 2024/2025 nicht zu berücksichtigen und 

somit keine weiteren Schritte zur Direktvergabe an die A.R.M.A. S.r.l. zur Verköstigung der 
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Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule für Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“ 

Bozen einzuleiten. 

 

 

DIE VORSITZENDE 

Edit Meraner 

 

 

 
Aushang an der Anschlagtafel der Schule bis zum 15.07.2024 
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